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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
I + F Antriebs- und Maschinentechnik GmbH 

 

 

§ 1 Geltungsbereich – Vertragsgegenstand  
 

1. Unsere AGB gelten für die Lieferung von Waren nach Maßgabe des zwischen uns und 

dem Kunden geschlossenen Vertrages.  

 

2. Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB 

abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben 

ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in 

Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender 

Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltslos ausführen.  

 

 

§ 2 Angebot – Vertragsschluss – Angebotsunterlagen  
 

1. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir durch Zusendung 

einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware annehmen können. Vorher 

abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend.  

 

2. Für den Umfang der Lieferung ist allein unsere Auftragsbestätigung maßgebend.  

 

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 

vertraulich bezeichnet sind. Ihre Weitergabe an Dritte ist untersagt, es sei denn, wir geben 

hierzu unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Alle überlassenen Unterlagen sind auf 

Verlangen an uns zurückzusenden und gefertigte Kopien sind auf Verlangen zu vernichten.  

 

 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen  
 

1. Die Preise gelten ab Werk zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, ausschließlich 

Verpackungen, sofern nichts anderes vereinbart wird.  
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2. Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und ohne Skontoabzug zu 

zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wird. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend 

die Folgen des Zahlungsverzuges.  

 

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Kunde ist zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem 

gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

 

 

§ 4 Leistungszeit – Gefahrübergang 
 

1. Sind von uns Lieferfristen angegeben oder zur Grundlage für die Auftragserteilung 

gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und 

zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige 

Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.  

 

2. Es ist die Lieferung ab Werk vereinbart. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn die 

Lieferung unser Haus verlässt.  

 

3. Alle Sendungen sind transportversichert. Äußere Schäden sind uns sofort schriftlich 

anzuzeigen. 

 

 

§ 5 Rechte des Kunden wegen Mängeln  
 

1. Der Kunde muss uns Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Erhalt 

des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung 

innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung 

schriftlich mitzuteilen.  

 

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware.  

 

3. Im Falle einer Mitteilung des Kunden, dass ein Produkt einen Mangel aufweist, können wir 

nach unserer Wahl und auf unsere Kosten verlangen, dass:  
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a) die mangelhafte Ware zur Reparatur bzw. zum Austausch und zur anschließenden 

Rücksendung an uns geschickt wird;  

 

b) der Kunde die mangelhafte Ware bereit hält und wir diese vor Ort nachbessern.  

 

Falls der Kunde verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort 

vorgenommen werden, können wir diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte 

Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu unseren 

Standartsätzen zu bezahlen sind.  

 

4. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Kunde nach seiner 

Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.  

 

 

§ 6 Haftung auf Schadensersatz für Verschulden  
 

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 

Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung 

von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlunge ist, soweit es dabei 

jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 6 eingeschränkt.  

 

2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur 

rechtzeitigen Lieferung des Liefergegenstandes, dessen Freiheit von Mängeln, die seine 

Funktionsfähigkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und 

Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes 

ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder 

den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.  

 

3. Soweit wir gemäß § 6 Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadenersatz haften, ist diese 

Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 

Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher 

Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 

Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche 

Schäden bei bestimmungsmäßiger Verwendung des Liefergegenstandes typischer Weise zu 

erwarten sind.  
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4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten in gleichem Umfang 

zu Gunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 

Erfüllungsgehilfen.  

 

5. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte 

oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

gehört, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.  

 

6. Die Einschränkungen dieses § 6 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 

Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 

 

§ 7 Verlängerter Eigentumsvorbehalt  
 

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, den 

Liefergegenstand zurückzunehmen; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. In der 

Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. In der 

Pfändung des Liefergegenstandes liegt ebenfalls stets ein Rücktritt vom Vertrag. Bei 

Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht 

in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 

771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.  

 

2. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang 

weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-

Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 

seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 

Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung 

dieser Forderung ist der Kunde nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 

ordnungsgemäß nachkommt, und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, dann 

können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren 
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Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung anzeigt.  

 

3. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Käufer wird stets für 

uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 

zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 

gleiche wie für die Vorbehaltsware.  

 

Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verbundenen oder 

vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgte die 

Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache 

anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilig Miteigentum überträgt. Der 

Kunde verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.  

 

4. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 

ab, die ihm durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen 

einen Dritten erwachsen.  

 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 

Kunden freizugeben, als ihr Wert die zu sicherenden Forderungen, soweit diese noch nicht 

beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt.  

 

 

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

1. Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort unser 

Geschäftssitz.  

 

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht.  
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